
22 Pflege & Vorsorge

KUrZZEitPFlEGE

Verhinderungspflege mit Pflegestufe
Dieser Begriff benennt die Kurzzeitpfle-
ge bei Verhinderung der Pflegeperson. 
Verreist z.B. die Pflegeperson oder ist 
durch Krankheit eingeschränkt, so hat 
der Pf legebedürftige einen Anspruch 
auf Verhinderungspflege. Maximal für 
28 Tage im Jahr, in einer Höhe bis zu 
1.510 Euro (1.550 Euro ab Januar 2012). 
Kurzzeitpflege wird in diesem Fall auf 
Antrag bei der Pflegekasse dann geneh-
migt, wenn der Antragsteller schon seit 
mindestens einem Jahr einer Pflegestufe 
zugeordnet ist.

Kurzzeitpflege ohne Pflegestufe
Ist zum Beispiel direkt im Anschluss an 
einen Krankenhausaufenthalt keine häus-
liche Betreuung möglich und war der An-
gehörige zudem bisher noch nicht pflege-
bedürftig, dann muss bei der Pflegekasse 
sofort eine Pflegestufe beantragt werden. 
Stellt die Begutachtung eine Pflegestufe 
fest, werden die Kosten der Kurzzeitpflege 
ab dem Datum der Antragstellung über-
nommen.

Kurzzeitpflege zu Hause
Die Kurzzeitpflege kann bei bestimmten 
Voraussetzungen auch durch einen ambu-
lanten Pflegedienst geleistet werden. So in 
dem Fall, wenn der sonst pflegende An-
gehörige krank wird und eine Versorgung 
des pflegebedürftigen Ehepartners und 
des Erkrankten durch einen Pflegedienst 
vor Ort sinnvoller erscheint.

Tagespflege
Eine Alternative ist auch die Tagespfle-
ge. Ist die zu pflegende Person nicht (!) 
bettlägerig, dann kann die Tagespflege bei 
Menschen, die sich nicht versorgen kön-
nen, helfen. Der Angehörige wird somit 
tagsüber betreut, versorgt und mit Frei-
zeitangeboten beschäftigt. Für den Weg 
zur Tagespflege unterhalten viele Anbieter 
einen Transportservice.

Kosten vergleichen
Jede Pflege-Einrichtung hat ihre eigene 
Kalkulation. Der Wettbewerb ist hier 
genauso hart, wie in anderen Bereichen 
des täglichen Lebens. Somit ist es absolut 
richtig, sich Angebote einzuholen und 
diese zu vergleichen.

Der Pflegemarkt hält  
viele Angebote bereit.

Preise vergleichen  
und Überprüfung  
der Dienstleistung  

vor Ort erspart 
Ärger!

Was nun? der alleinstehende Vater wird aus dem Krankenhaus  
entlassen und kein angehöriger kann in dieser Woche vor ort sein.  
Ein typischer Fall für die Kurzzeitpflege, bis der Sohn von seiner  
Geschäftsreise im ausland zurück ist und sich um die weitere  
organisation kümmern kann.

In der Kurzzeitpflege werden pflegebe-
dürftige Menschen für einen begrenzten 
Zeitraum von bis zu 28 Tagen stationär 
in einem Pflege- oder Seniorenheim auf-
genommen. Viele Situationen im Pflege-
alltag können den Einsatz dieser Möglich-
keit urplötzlich notwendig machen.

Beispiele

•  Zeitüberbrückung während der Su-
che nach einem festen Heimplatz.

•  Die Pflegebedürftigkeit verschlim-
mert sich. Sie benötigen für Ihren 
Angehörigen die gezielte Hilfe von 
Fachkräften. Ein Krankenhausauf-
enthalt soll jedoch umgangen wer-
den. 

•  Der allein stehender Angehörige ist 
nach einem Krankenhausaufenthalt 
noch pflegebedürftig. Es mangelt je-
doch an privater Hilfe vor Ort. 

•  Spezielle Nachsorge nach schweren 
Erkrankungen für die Pflegefachper-
sonal benötigt wird. 

•  Der Partner eines pflegebedürftigen 
Menschen wird krank und kann sich 
erst einmal nicht für den Pflegefall 
einsetzen. 

•  Verlegung in die Kurzzeitpflege wäh-
rend der Umbauarbeiten im Haus des 
Pflegefalls

•  Urlaub der pflegenden Angehörigen

Zum Glück gibt es die KUrZZEitPFlEGE

Si
lk

st
oc

k,
 F

ot
ol

ia


